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Zitat von Valerianus

§616 BGB: "Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung
nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch
einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung
verhindert wird."

Wie sage ich es jetzt höflich? Also ... wenn man nicht einmal den Unterschied zwischen
Zivilrecht und Verwaltungsrecht kennt, sollte man sich mit der Erteilung von Rechtsauskünften
sehr zurückhalten, das wird bestenfalls (wie hier) lächerlich, schlimmstenfalls läuft der / die
beratene in eine böse Falle.

Ansonsten heißt das Zauberwort für das Verhalten der Schulleitung "Fürsorgepflicht". Ich
persönlich weiß auch gar nicht, wieso da die Schulleitung sich überhaupt so merkwürdig
verhält. Da stehen ja schon der Aufwand, einer Kollegin das Leben so schwer zu machen und
der Ertrag in keinem Verhältnis.
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